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Strafvollstreckungssache „Gustl M.“ – Prüfung der Fortdauer der 

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 

 

Im Hinblick auf bereits vorliegende Medienanfragen und um weiteren zu 

erwartenden Anfragen vorzubeugen gibt die Pressestelle des Landgerichts 

Bayreuth zur Strafvollstreckungssache „Gustl M.“ folgende Erklärung ab: 

 

Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Bayreuth wird die routinemäßig 

zunächst auf den 30.07.2013 anberaumte Jahresprüfung der Fortdauer der 

Unterbringung von Gustl M. in einem psychiatrischen Krankenhaus vorziehen. 

 

Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich noch im April zu rechnen. Der 

Entscheidung wird eine Anhörung des Untergebrachten in nichtöffentlicher Sitzung 

vorangehen. 

 

Weitergehende Auskünfte zu dem Strafvollstreckungsverfahren können wegen 

dessen Nichtöffentlichkeit nicht erteilt werden. 

 

I. A. 

 

gez. Goger, Richter am Landgericht 

Pressesprecher 


